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Rezension

Das SGB VIII hat eine eigenwillige Geschichte: 
Bei seiner Einführung im Zuge des KJHG wurde 
es von der Fachwelt zunächst als gar zu fami
lienlastig und zu wenig kindzentriert kritisiert. 
Im Laufe der Jahre hat es gleichwohl eine star
ke Anhängerschaft gewonnen, unter teilwei
sem Vergessen vormaliger kritischer Posi
tionen. Obgleich mit dem SGB VIII ein eher 
marginaler Bereich sozialstaatlicher Hilfen ge
regelt wird, zieht dieses Gesetz beständig neue 
Reformbemühungen auf sich: 60 Änderungen 
in 25 Jahren, das ist rekordverdächtig. Und der 
letzte Versuch einer – diesmal großen – Ände
rung ist im Jahr 2017 durch die Nichtbefassung 
im Bundesrat gescheitert. „Die Reformruine 
bestand zum Schluss noch aus u. a. Ergän
zungen beim Kinderschutz, Ansätzen von In
klusion, strengerer Einrichtungsaufsicht, Än
derungen bei den Auslandsmaßnahmen und 
einer gewissen Verstärkung der Beratung“ (5). 
Von einem großen Wurf kann wohl kaum die 
Rede sein.

Wie stark tagespolitische Ereignisse dabei in 
Gesetzesänderungen einfließen, zeigen die Re
gelungen zur vorläufigen Inobhutnahme von 
ausländischen Kindern und Jugendlichen nach 
unbegleiteter Einreise (§ 42 a – 42f ). Vieles be
darf nun der Konkretisierung, wobei aktuelle 
Rechtsprechung und vorliegende Kommentie
rung durchaus nicht immer übereinstimmen; 
hier bleiben höchstrichterliche Entscheidun
gen abzuwarten.

Auch terminologisch ist das Gesetz problema
tisch. So wird in § 8 a Abs. 1 Satz 2 nach der 
Änderung neuerlich von einer „Gefährdungs
einschätzung“ gesprochen, im zweiten Absatz 
der alte Begriff der „Gefährdungsabschätzung“ 
aber beibehalten; der begriffliche Neuerungs
wert bleibt offen. In § 42 a Abs. 5 soll das un
begleitete minderjährige Kind mit seinen  

Verwandten zusammen 
geführt werden, die sich  
„im Inland oder im Aus
land auf[halten]“, als gä 
 be es darüber hinaus 
noch andere Aufenthalts 
orte. Tagespolitische Geschäftigkeit und juris 
tische Präzision passen eben nicht immer zu
sammen.

Aber eines ist unverändert deutlich: Die längst 
überfällige Kindzentrierung des SGB VIII ist bis
her ausgeblieben (insbesondere für Kinder 
nichtdeutscher Herkunft), die Gleichwertig
keit von Kinder und Elternrechten ist bis dato 
nicht erreicht. Wer die Ausführungen der ein
zelnen Kommentierungen aufmerksam liest, 
wird an vielen Stellen auf die rechtlichen He
rausforderungen aufmerksam, die ein großer 
Wurf zur Änderung des SGB VIII wird bewälti
gen müssen.

Im angestoßenen ReformWirrwarr des letzten 
Jahres die Aktualisierung eines Kommentars  
in Angriff zu nehmen, erfordert Mut und Frus
trationsstärke bei Herausgebern, Kommenta
torInnen und Verlag gleichermaßen. Sie ha 
ben sich dieser Herausforderung gestellt und 
einerseits alle aktuellen Gesetzesänderungen 
ab 1. 1. 2018 sowie andererseits die bereits be
schlossenen und ab 25. 5. 2018 geltenden da
tenschutzrechtlichen Änderungen (§ 61ff ) ein
gearbeitet.

Höchste Aktualität und juristische Präzision 
passen in einem Kommentar durchaus zusam
men. Beides kann in der vorliegenden Ausgabe 
des Lehr und Praxiskommentars besichtigt 
werden. 
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